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Neue Anzeigepflicht für
Gewerbetreibende in Garmisch-

Partenkirchen
Ab Juli 2024 müssen alle Gewerbetreibenden in Garmisch-

Partenkirchen Lebensmittelbedarfsgegenstände
registrieren. Informieren Sie sich!

Neue Registrierungspflicht für
Gewerbetreibende in Garmisch-
Partenkirchen

Ab dem 1. Juli 2024 müssen alle Gewerbetreibenden, die in
Garmisch-Partenkirchen Produkte herstellen oder vertreiben, die
mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, eine neue
Registrierung vornehmen. Diese Regelung ist Teil der
Bedarfsgegenständeverordnung und soll vor allem die Sicherheit
von Verbrauchern erhöhen. Die betroffenen Unternehmen haben
bis zum 31. Oktober 2024 Zeit, ihrer neuen Anzeigepflicht
nachzukommen.

Wichtige Details zur Anzeigepflicht

Die Anzeigepflicht betrifft sowohl handwerkliche Hersteller als
auch größere Betriebe, die jede ihrer Betriebsstätten melden
müssen. Einzige Ausnahme bilden bereits registrierte
Unternehmen. Besonders relevant sind hier Gegenstände wie
Tassen, Teller, Besteck und Kochutensilien, aber auch
Verpackungsmaterialien und Maschinen zur
Lebensmittelherstellung. Die Anmeldung neuer Produkte ist
nicht notwendig; stattdessen müssen Gewerbetreibende



angeben, welche Tätigkeiten sie ausüben und aus welchen
Materialien ihre Produkte bestehen.

Warum ist die Registrierung wichtig?

Diese neue Initiative hat weitreichende Auswirkungen auf die
lokale Wirtschaft. Sie fördert nicht nur den Verbraucherschutz,
sondern sorgt auch für mehr Transparenz in der
Lebensmittelindustrie. Durch die Meldung zukünftiger Produkte
soll sichergestellt werden, dass alle Produkte den aktuellen
Sicherheitsstandards entsprechen. Dies ist besonders in Zeiten
wichtiger, da das Vertrauen der Verbraucher in
Lebensmittelsicherheit und Qualität eine entscheidende Rolle
spielt.

Ressourcen und Unterstützung für
Unternehmen

Für Gewerbetreibende, die sich auf die Anforderungen
vorbereiten möchten, stehen verschiedene Ressourcen zur
Verfügung. Das notwendige Formblatt zur Anzeige ist auf der
Internetseite des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen
zugänglich. Zudem finden Interessierte weitere Informationen
auf den Webseiten des Bundesamtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit sowie des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft. Diese Institutionen bieten eine
umfassende Übersicht über die neuen rechtlichen
Anforderungen.

Fazit: Eine wichtige Änderung im
Lebensmittelbereich

Die bevorstehende Registrierungspflicht stellt eine bedeutende
Änderung für Gewerbetreibende im Landkreis Garmisch-
Partenkirchen dar und sollte nicht unterschätzt werden.
Während Unternehmen vor der Herausforderung stehen, sich
rechtzeitig zu registrieren, können Verbraucher auf eine



verbesserte Produktsicherheit hoffen. Die Maßnahmen zeigen
das Engagement der Behörden, die Sicherheit der Lebensmittel
und des Verbraucherschutzes zu stärken, was für die gesamte
Region von großem Nutzen sein wird.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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